
 

Information zur Altpapierabfuhr 

Zum  01.01.2017  geht  die  Altpapierabfuhr  für  die  privaten  Haushalte  komplett,  für  Gewerbebetriebe  und 

Vergleichbare auf Wunsch auf den Schwarzwald‐Baar‐Kreis über. Sie als Anschlussnehmer werden von diesem 

Wechsel  nicht  viel  bemerken.  Die  Behälter  und  die  ausführenden  Entsorgungsunternehmen  bleiben  die 

gleichen,  auch  der  Leerungsrhythmus  ändert  sich  nicht.  Und:  die  Entsorgung  des  Altpapiers  über  das 

Landratsamt bleibt auch weiterhin kostenfrei. 

Die  vor  Jahren  ohne  Nachweise  verteilten  Behälter müssen  nun mit  ihren  Standorten  für  die  kommunale 

Altpapierabfuhr  registriert  werden.  Aus  diesem  Grund  wird  es  zukünftig  eine  Marke  auch  für  die 

Altpapiertonnen und Altpapiercontainer geben. Hierbei handelt es sich – anders als bei Restmüll oder Biomüll ‐ 

um eine Marke, die dauerhaft am Behälter bleibt und nicht  jährlich neu übersandt wird. Sie trägt daher auch 

keine  Jahreszahl.  Die  Marke  gibt  Auskunft  darüber,  dass  der  Behälter  zur  kommunalen  Altpapierabfuhr 

angemeldet ist. 

Für Altpapierbehälter gelten auch weiterhin folgende Regeln: 

a.) privat genutzte Altpapierbehälter 

 Bei Einfamilienhäusern wird ein Behälter mit 240 ltr. kostenfrei gestellt. 

 Bei Mehrfamilienhäusern wird  ein  Behälter mit  240  ltr.  kostenfrei  als  gemeinschaftlich  zu 

nutzender Behälter  für 2 Parteien bzw. 6 Personen gestellt  (es hat also nicht  jeder Mieter 

seine  eigene  Altpapiertonne).  Bei  zusätzlichem  Bedarf  /  höherer  Personenzahl  können 

weitere oder ggf. größere Behälter zur Verfügung gestellt werden.  

 Die Benutzung von Altpapierbehältern privater Anbieter ist nicht zulässig. 

b.) gewerblich genutzte Altpapierbehälter 

Die Teilnahme an der kostenfreien kommunalen Sammlung bieten wir auch gewerblichen Anschlussnehmern 

gern an, diese sind hierzu jedoch nicht verpflichtet. Das kostenfrei bereitgestellte Altpapiervolumen orientiert 

sich am abgerechneten Restmüllvolumen. 

bis zu 240 Liter Restmüll in 4 Wochen:     1 Altpapierbehälter 240 Liter 

bis zu 480 Liter Restmüll in 4 Wochen:     2 Altpapierbehälter 240 Liter 

bis zu 720 Liter Restmüll in 4 Wochen:     3 Altpapierbehälter 240 Liter 

bis zu 1.100 Liter Restmüll in 4 Wochen:     1 Altpapierbehälter 1.100 Liter 

usw. Bei begründetem, zusätzlichem Bedarf können weitere Behälter zur Verfügung gestellt werden. 

c.) kombiniert genutzte Altpapierbehälter (privat + gewerblich) 

Hier werden kostenfreie Altpapierbehälter in einer Art und Menge bereitgestellt, die sich aus der Addition der 

privaten  und  gewerblichen Nutzung  nach  a)  und  b)  ergibt.  Die  Benutzung  von  Altpapierbehältern  privater 

Anbieter ist nicht zulässig. 

d.) zusätzlich anfallendes Altpapier 

Zusätzlich anfallendes Altpapier, insbesondere voluminöse Kartons, etc., kann kostenfrei über die 

Recyclingzentren und Wertstoffhöfe entsorgt werden.  

 



 

Wir  möchten,  dass  unser/e  Altpapiergefäß/e  auch  zukünftig  kostenfrei  durch  die  Kommunale 

Müllabfuhr  geleert wird/werden. Bitte übersenden  Sie uns die  entsprechenden Altpapiermarke/n. 

(Bei verwalteten Wohnobjekten stellt diesen Antrag die Hausverwaltung). 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

    

   Buchungszeichen (vom Gebührenbescheid): 710._____________________ 

 

Zum Haus /Wohnobjekt / Betrieb gehören insgesamt folgende Altpapiergefäße (aktuell vorhanden): 

_____ Stück zu 240 ltr          ______ Stück zu 1100 ltr   

O privat genutzt          O privat genutzt     

O gewerblich genutzt          O gewerblich genutzt     

O gemischt genutzt          O gemischt genutzt     

 

Wir bestellen hiermit folgende Altpapiergefäße samt Altpapiermarke NEU (beachten Sie hierzu bitte 

die umseitigen Erläuterungen!):  

_____ Stück zu 240 ltr          ______ Stück zu 1100 ltr   

O privat genutzt          O privat genutzt     

O gewerblich genutzt          O gewerblich genutzt     

O gemischt genutzt          O gemischt genutzt 

 

Für  gewerbliche  Abfallerzeuger  besteht  die Möglichkeit,  ihr  Altpapier  anderweitig  entsorgen  zu  lassen.  Sie 

können uns, falls zutreffend, diesen Wunsch nachfolgend mitteilen: 

O        Ich möchte / wir möchten mit meinem / unseren Unternehmen nicht von der kostenfreien kommunalen  

          Altpapiersammlung bedient werden.  

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Name, Vorname, ggf. Firmenbezeichnung, WEG 

Straße, Nr. (= Standort des Behälters) 

PLZ, Ort (= Standort des Behälters) 

Tel.‐Nr.,  E‐Mail‐Adresse (für evtl. Rückfragen) 

Ggf. abweichender Ansprechpartner / Adresse 

Ort, Datum             Unterschrift 

Bitte zurücksenden an: Landratsamt Schwarzwald‐Baar‐Kreis, Amt für Abfallwirtschaft 

Am Hoptbühl 2, 78048 Villingen‐Schwenningen; E‐Mail: abfall@LRASBK.de, Fax: 07721/913 8916 


